
  

Interpellation Nr. 148 (Januar 2018) 

betreffend Jugendkultur im Kanton Basel-Stadt 
17.5437.01 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat, in Ausformulierung der unformulierten Initiative "Lebendige 
Kulturstadt für alle", nach Einsicht in den Ratschlag des Regierungsrates Nr. 11.1570.03 vom 18. September 
2012 sowie in den Bericht der Bildungs- und Kulturkommission Nr. 11.1570.04 vom 11. März 2013, am 10. April 
2013 unter anderem beschlossen (Beschluss-Nr. 13/15/14G), dass das Kulturfördergesetz geändert wird.  

Er hat in § 2 den Abs. 7 eingefügt: 
7 Er setzt sich insbesondere für die Förderung der Jugendkultur und entsprechende Rahmenbedingungen ein. 

und in § 6 den Abs. 3 eingefügt: 
3 Er unterstützt insbesondere junge Menschen im Rahmen der Kulturvermittlung und durch die Förderung ihres 
Zugangs zu Kultur. 

Dazu stellen sich folgende Fragen: 

1. Wie beurteilt der Regierungsrat die bisherige Umsetzung von § 2 Abs. 7? 

2. Kann er die Veränderungen im Verhältnis zur Zeit vor der Änderung des Kulturfördergesetzes durch 
diesen § 2 Abs. 7 mit Zahlen quantifizieren und qualifizieren? 

3. Wie beurteilt der Regierungsrat die bisherige Umsetzung des § 6 Abs. 3? 

4. Kann er die Veränderungen im Verhältnis zur Zeit vor der Änderung des Kulturfördergesetzes durch 
diesen § 6 Abs. 3 mit Zahlen quantifizieren und qualifizieren? 

Der Regierungsrat wurde mit dem Beschluss des Grossen Rates vom 10. April 2013 ausserdem ermächtigt, an 
die Einrichtung des Kredits der Jugendkulturpauschale in den Jahren 2014 bis 2018 jährlich Fr. 200 000 
auszurichten. Dazu stellen sich folgende Fragen: 

5. Wie hat der Regierungsrat die Jugendkulturpauschale bisher umgesetzt? 

6. Wie beurteilt der Regierungsrat seine Umsetzung der Jugendkulturpauschale? 

7. Was für Rückmeldungen von aussenstehenden Personen und Institutionen hat der Regierungsrat zur 
Jugendkulturpauschale erhalten? 

8. Wie plant der Regierungsrat mit der Jugendkulturpauschale nach dem Jahr 2018 weiterzufahren? 

In der Verordnung über die Verwendung von Geldern aus dem Swisslos-Fonds (Swisslos-Fonds-Verordnung) 
vom 19. August 2014 (Stand 15. Februar 2015) steht unter "II. Bewilligungsgrundsätze" unter § 2 im Abs. 1:  

"Aus dem Swisslos-Fonds werden Beiträge ausschliesslich für gemeinnützige oder wohltätige Zwecke im 
sozialen, kulturellen oder sportlichen Bereich ausgerichtet. Dabei wird die Jugendkultur angemessen 
berücksichtigt. ( ... )". Dazu stellen sich folgende Fragen: 

9. Wie beurteilt der Regierungsrat die Umsetzung der angemessenen Berücksichtigung der Jugendkultur 
durch den Swisslos-Fonds Basel-Stadt? 

10. Kann der Regierungsrat die angemessene Berücksichtigung der Jugendkultur durch den Swisslos-Fonds 
Basel-Stadt mit Zahlen belegen? 

11. Wie ist das Verhältnis der Beiträge für Jugendkultur im Verhältnis zu den anderen gesprochenen 
Beiträgen des Swisslos-Fonds Basel-Stadt in den Jahren 2014 bis 2017? 

12. Wie war das Verhältnis vor der Ergänzung der Swisslos-Fonds-Verordnung durch den Satz "Dabei wird 
die Jugendkultur angemessen berücksichtigt"? 

Im Jahr 2013 wurde bei einer internen Reorganisation in der Abteilung Kultur unter anderem das Aufgabengebiet 
"Jugendkultur" erstmals geschaffen. Der damalige Leiter der Abteilung Kultur teilte damals mit, dass er damit 
einem wichtigen Bedürfnis entsprechen und signalisiere möchte, dass sich die Abteilung Kultur auch für diesen 
Bereich zuständig fühle (siehe: https://tageswoche.ch/kultur/peter-stohler-verlaesst-die-basler-kulturabteilung/) 

13. Wie viele Arbeitsstunden befasste sich die Abteilung Kultur tatsächlich mit dem Thema "Jugendkultur" in 
den Jahren 2013 bis 2017? 

14. Wie stehen diese Anzahl Arbeitsstunden im Verhältnis zu allen geleisteten Stunden der Abteilung Kultur? 

Am 29. Juni 2016 überwies der Grosse Rat die Petition P344 "Für ein lebendiges Basel" zur Stellungnahme innert 
einem Jahr an den Regierungsrat. Bei Eingabe dieser Petition (13.12.2017) war die Stellungnahme durch den 
Regierungsrat immer noch - mit über fünf Monaten Verzug - ausstehend. 

15. Wie begründet der Regierungsrat diese Verzögerung? Bis wann gedenkt der Regierungsrat seine 
Stellungnahme zu veröffentlichen? 

Sebastian Kölliker 

 

 


